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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Jugendhilfeausschuss 21.02.2019 öffentlich 
   

 

 

Informationsaufforderung 

 

 

Sachverhalt 

Im letzten Quartal 2018 wurde durch den vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport einberufenen Runden Tisch zum Verpflegungsentgelt gemeinsam mit Kommunen und freien 

Trägern eine Verfahrensweise zur Umlagefähigkeit von Kosten der Verpflegung auf das 

Verpflegungsentgelt vereinbart.  

 

Demnach sind ab 1.1.2018 nachfolgende Kosten den Verpflegungskosten zuzuordnen: 

 

- Lebensmittelkosten 

- Personalkosten für techn. Personal zur Vorbereitung, Zubereitung und Nachbereitung der 

Verpflegungskosten inkl. Personalnebenkosten 

- Entsorgung Speiseabfälle 

 

Der Träger AWO AJS gGmbH hat abweichend von der Vereinbarung des Runden Tisches bereits 

zum 1.10.2018 das Verpflegungsentgelt um 3,43 € mit der Begründung erhöht, das Medienkosten 

(Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Entsorgung Speiseabfälle) für die Verpflegungszubereitung 

zusätzlich auf die Verpflegungskosten umgelegt würden.  

Da nach dem Beschluss des Runden Tisches ausschließlich die Kosten für die Entsorgung der 

Speiseabfälle umzulegen sind und sowohl der Gemeinde- und Städtebund, bei dem die Stadt 

Erfurt Mitglied ist, als auch die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, deren Mitglied die AWO als 

Gesellschafter der AWO AJS gGmbH ist, die Vereinbarung des Runden Tisches unterzeichnet 

haben, beantragen wir, das der Jugendhilfeausschuss damit befasst, wie die Stadt Erfurt und die 

in der Stadt tätigen Kitaträger die Empfehlungen des Runden Tisches umsetzen wollen bzw. wie 

der Vereinbarung zuwider laufende Berechnungen des Verpflegungsentgeltes korrigiert und zu 
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Mitglied des Jugendhilfeauschusses 
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viel eingezogenes Verpflegungsentgelt an die Eltern zurückerstattet wird. 

 

Darüber hinaus beantragen wir, das der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung beauftragt zu 

erheben, welche Träger außer der AWO AJS gGmbH Verpflegungsentgeltberechnungen 

vorgenommen haben bzw. vornehmen, die von der Vereinbarung des Runden Tisches abweicht. 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Stellungnahme Jugendamt 

 

 

 

06.02.2019, gez. xxxx   
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